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 Veröffentlicht am 20.09.2023

Norm

ZPO §17

1. ZPO § 17 heute

2. ZPO § 17 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Die bloße Behauptung, die streitverkündende Partei habe dem Beitrittswerber in der Streitverkündung für den Fall

ihres Unterliegens im Hauptverfahren einen Regressanspruch angekündigt, vermag ein Interventionsinteresse noch

nicht schlüssig zu begründen, wenn nicht zugleich ein zumindest drohender Rückgri: auch tatsächlich plausibel

gemacht wird.
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